
Der Beschluß ist kurz zu begründen; dabei ist darauf 
hinzuweisen, wie zu verfahren gewesen wäre, um eine 
Gesetzesverletzung zu vermeiden.

Die Gerichtskritik ist von dem Einspruch des Staats
anwalts, den er im Rahmen der ihm übertragenen all
gemeinen Aufsicht einlegen kann, unabhängig.

IV
Wir können sagen, daß es bei unseren Gerichten trotz 

Reorganisation, Ausgliederung der freiwilligen Gerichts
barkeit, Errichtung der Staatlichen Notariate, trotz vie
ler Umbesetzungen und neuer Aufgaben zwar zu 
Schwierigkeiten, nicht aber zu einer Desorganisation 
oder gar zu einem Stillstand der Rechtspflege gekommen 
ist.

In Westdeutschland führt man zwar keine Reorgani
sation durch, keine Ausgliederung der freiwilligen Ge
richtsbarkeit, man schafft keine Staatlichen Notariate 
und auch von einem neuen Gerichtsverfassungsgesetz ist 
uns nichts bekannt. Trotzdem hat der niedersächsische 
Minister der Justiz vor einigen Monaten in seiner 
Haushaltsrede vor dem Landtag erklären müssen, daß 
„zur Zeit über 1000 Schöffengerichtssachen allein beim 
Amtsgericht Hannover unerledigt liegen und daß trotz 
aller Bemühungen der Justizverwaltung diese Zahl wei
ter angewachsen ist“. Nach den letzten Berichten — ich 
zitiere weiter — „liegen nunmehr allein beim Amtsge
richt Hannover rund 2200 Schöffengerichtssachen uner
ledigt in den Aktenregalen“. Der niedersächsische 
Justizminister nennt dies ohne Übertreibung „eine 
wahrhaft erschreckende Zahl1“.

Um die Ausgliederung der freiwilligen Gerichtsbar
keit in Ruhe durchzuführen, faßten einige Kreisgerichte 
im Bezirk Erfurt den Entschluß, ihr Gericht für vier 
Tage zuzumachen. Es ist aber bei der Absicht geblieben; 
aus anderen Bezirken sind uns ähnliche Absichten nicht 
bekannt geworden.

Zur Ausgliederung der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist 
vom Ministerium der Justiz am 7. Oktober 1952 eine 
Direktive an alle Direktoren der Kreisgerichte gegeben 
worden. Auch die Leiter der Bezirksjustizverwaltungen 
erhielten diese Direktive mit dem Hinweis, den Kreis
gerichten bei der Ausgliederung durch Anleitung zu 
helfen. Die gleiche Direktive ist auch an die Räte der 
Bezirke und an die Räte der Kreise durch die Koor- 
dinierungs- und Kontrollstelle für die Arbeit der Ver
waltungsorgane versandt worden. Es kommt jetzt 
darauf an, die Ausgliederung schnell und reibungslos 
vorzunehmen, unbürokratisch, bei gewissenhafter Be
achtung dieser Direktive. Wir waren in den letzten 
Tagen bei einigen Kreisgerichten und haben festgestellt, 
daß die Schwierigkeiten überall dort behoben werden 
konnten, wo sich die Leiter der Bezirksjustizverwaltun
gen und die Kreisgerichtsdirektoren persönlich um die 
Überleitung der freiwilligen Gerichtsbarkeit kümmer
ten. Weiterhin ist vom Ministerium der Justiz eine 
Direktive für die Überleitung der freiwilligen Gerichts
barkeit auf die Staatlichen Notariate ausgearbeitet 
worden.

Erste Voraussetzung für jede gute Arbeit ist plan
mäßiges Arbeiten. Deshalb hat das Ministerium der 
Justiz bereits mit Rundverfügung Nr. 23/52 vom 
24. Januar 1952 angeordnet, daß jedes Gericht einen 
Quartalsarbeitsplan aufzustellen hat. Verantwortlich 
für den Arbeitsplan, für seine Durchführung und die 
laufende Kontrolle der Durchführung ist der Direktor 
des Gerichts. Zur planmäßigen Arbeit gehören ferner 
gut vorbereitete regelmäßige Arbeits- und Dienstbe
sprechungen bei allen Gerichten und Bezirksjustizver
waltungen (Rundverfügung Nr. 9/52 vom 20. Dezember 
1951).

Da bei einigen Gerichten eine große Zahl von Zivil
sachen unerledigt blieb, müssen die Direktoren der 
Kreisgerichte und ebenso die Bezirksjustizverwaltungen 
ihr besonderes Augenmerk darauf richten, daß die 
Zivilsachen erledigt werden.

Die weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Ar
beit, die das Ministerium der Justiz auf Grund der Be
schlüsse des Ministerrats der Deutschen Demokratischen 
Republik im Frühjahr dieses Jahres angeordnet hat, be
halten ihre volle Gültigkeit. Es sind dies vor allem die 
Rundverfügung Nr. 16/52 vom 9. Mai 1952 über die rich
tige Abfassung des Eröffnungsbeschlusses, die gemein

same Rundverfügung des Ministeriums der Justiz und 
des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokra
tischen Republik Nr. 25/52 vom 3. Januar 1952 über das 
Verfahren vor erweiterter Öffentlichkeit und die Rund
verfügung Nr. 17/52 vom 10. Januar 1952 über das An
legen von Urteilssammlungen.

Was ist nun im Geschäftsgang besonders zu beachten?
1. Gemäß § 71 Abs. 1 Ziff. 2 GVG gehen alle Strafver

fahren erster und zweiter Instanz bei den Landgerich
ten auf die nunmehr örtlich zuständigen Bezirksgerichte 
über. Diese Überleitungsbestimmung erfolgte in der Vor
aussicht, daß die Reorganisation mit dem Inkrafttreten 
der neuen Gesetze zusammenfallen werde. Nun liegt 
aber dazwischen eine Frist von sechs Wochen, in welcher 
die Bezirksgerichte nur sehr wenig Strafsachen verhan
deln konnten. Dennoch besteht keine Gefahr, daß die 
Bezirksgerichte deshalb ersticken. Das Ministerium der 
Justiz hat mit Zustimmung des Generalstaatsanwalts die 
Direktoren der Bezirksgerichte bereits am 13. Oktober 
1952 angewiesen, alle anhängigen Strafsachen an den 
Bezirksstaatsanwalt zurückzugeben mit der Bitte, die 
Anklage zurückzunehmen und gemäß der neuen Zu
ständigkeit nach dem GVG erneut Anklage zu erheben, 
soweit die Sachen jetzt vor die Kreisgerichte gehören. 
Hiervon ausgenommen sind nur die Strafsachen, bei 
denen die sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichts 
als erste Instanz gemäß § 49 Abs. 1 Buchst, a Ziff. 1 oder 
2 GVG vorgeschrieben ist, sowie diejenigen Strafsachen, 
die in der Revisionsinstanz von den ehemaligen Ober
landesgerichten aufgehoben und zur erneuten Verhand
lung an das Landgericht — nunmehr Bezirksgericht — 
zurückverwiesen wurden.

2. Wir machen es den Direktoren aller Gerichte zur 
Pflicht, dafür zu sorgen, daß nunmehr zuerst alle Haft
sachen verhandelt werden. Am 1. Oktober 1952 befan
den sich im Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu- 
publik einige Hundert Menschen in Untersuchungshaft, 
deren Verfahren länger als 4 Wochen bei unseren Ge
richten anhängig waren. Die Gründe für die Fristüber
schreitung sind verschieden. Fest steht, daß von diesen 
Untersuchungsgefangenen etwa die Hälfte zu Lasten 
der Gerichte gehen, d. h., daß die Verfahren nicht in
nerhalb der Frist verhandelt wurden, und zwar aus 
Gründen, die die Gerichte zu verantworten haben. Das 
ist eine Verletzung des Gesetzes! Die Fristen sind nun
mehr in das Gesetz übernommen worden. „Es kann 
nicht oft genug1 ausgesprochen werden, daß die Frage 
der Beschleunigung unserer Verfahren keine Frage der 
Technik ist, sondern daß die schnelle Durchführung der 
Gerichtsverfahren Ausdruck der Gesetzlichkeit ist“, 
sagte Vizepräsident Dr. Hilde Benjamin*). Diesen Satz 
müssen wir uns einprägen.

Es ist also notwendig, daß jeder Gerichtsdirektor und 
vor allem auch die Bezirksjustizverwaltungen als nach- 
geordnete Stellen des Ministeriums den Schwerpunkt 
ihrer Arbeit und Kontrolle in den nächsten Wochen 
darin sehen, die Haftsachen schnellstens zu Ende zu 
führen.

In unserer Rundverfügung Nr. 93/52 vom 6. Septem
ber 1952 haben wir alle Direktoren verpflichtet, einmal 
im Monat bei den Strafsenaten bzw. Strafkammern 
ihres Gerichts die Einhaltung der Vierwochenfrist zu 
kontrollieren, die Ursachen für eventuelle Fristüber
schreitungen festzustellen und die erforderlichen Maß
nahmen zu treffen, die bei ihrem Gericht die Einhaltung 
der Fristen sicherstellen. Wenn ein Strafverfahren z. B. 
wegen schwerer Krankheit des Angeklagten nicht durch
geführt werden kann, so besteht die Möglichkeit, das 
Verfahren durch das Gericht vorläufig einzustellen (§ 172 
Ziff. 1 StPO). Diese Sachen dürfen natürlich nicht auf 
eine zu lange Frist gelegt werden.

3. Gemäß § 283 Abs. 2 StPO können Protest und Be
rufung darauf beschränkt werden, daß ein Strafgesetz 
nicht oder unrichtig angewendet worden ist oder daß 
die Strafzumessung unrichtig ist. Da die Berufung mit 
der Begründung auch zu Protokoll der Geschäftsstelle 
eingelegt werden kann (§ 281 Abs. 2 StPO) bitten wir 
die Direktoren, ihre Geschäftsstellen darauf hinzuwei
sen, daß von dieser Möglichkeit der Beschränkung der 
Berufung kein Gebrauch gemacht wird. Die Beschrän
kung kann dazu führen, daß das Rechtsmittelgericht das
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